
Der Bau des Kleinen Kreuzer „Dresden“ (I) 
 

Dieser Aufsatz wurde auf der Grundlage der Auswertungen der Archivalien zum Kleinen Kreuzer „Dresden“, 
gelagert im BA MA Freiburg, Sign. RM5/2228, RMD 3/Heft 13, RM 3/23050 zusammengestellt. Des weiteren 
nutzte ich als Quelle die Unterlagen des Geh. Marinebaurat und Lehrer für Schiffbau a. d. Marineschule in 
Flensburg, Eduard Krieger (Das Kriegsschiff – Kurze Darstellung seiner Entstehung und Verwendung, Verlag 
Teubner Leipzig und Berlin 1913) und die Telefunken-Zeitung, III. Jahrgang,  Nr. 16 von 1919.  

 
 

 
Die bauorganisatorischen und bautechnischen Grundlagen 

 
Einführend sollen die allgemeinen Abläufe erläutert werden, wie in der 
Kaiserlich-Deutschen Marine aus dem Flottengesetz und seinen entsprechenden 
Novellen der Kleine Kreuzer „Dresden“ zu seiner Flottenverwendung fand. 
 
Als verantwortliche Stelle für die nach des Kaisers Vorstellungen aufzubauende 
Flotte wurde das Reichs-Marine-Amt gegründet und organisiert. Geführt wurde 
dieses Amt von einem Staatssekretär. Der mit dieser Funktion am meisten 
verbundene Name ist Alfred von Tirpitz. Er prägte den Aufbau der Kaiserlichen 
Flotte am nachhaltigsten. Nicht nur die Flottengesetze bedurften im kaiserlichen 
Deutschland der Annahme durch den Reichstag und den Bundesrat, sondern 
auch die Mittelbewilligungen für den Bau jedes einzelnen Schiffes. Damit der 
Staatsekretär des Reichs-Marine-Amtes den jährlichen Etatvortrag und die damit 
verbundene Beschlussfassung zur Bewilligung der Geldmittel dem Reichstag 
vortragen konnte, verlangte es notwendigerweise nach einen begründeten 
Kostenvoranschlag für das zu bauende Schiff. Im Reichs-Marine-Amt bestand 
dafür das Konstruktionsdepartment. In dieser Abteilung wurden die Entwürfe 
der geforderten Kriegsschiffe erarbeitet. Das Konstruktionsdepartment, geführt 
von einem Flaggoffizier (Admiral) als Direktor, war unterteilt in zwei 
technische Abteilungen, eine Schiffbau- und eine Schiffsmaschinenbauabteilung 
sowie eine Abteilung für militärische Fragen der Schiffskonstruktion. Den 
Auftakt der Entwurfsplanung bildete eine Sitzung unter Leitung des 
Staatssekretärs, in der die wichtigsten Parameter des zu bauenden Schiffes zur 
Debatte standen. Die Basisparameter beinhalteten vor allem den vorgesehenen 
Einsatz des Schiffes in der Flotte und die Anforderungen an das Schiff in seinem 
wahrscheinlichen Einsatzgebiet, sowohl von seiner Konstruktion als auch seiner 
Bewaffnung und Ausrüstung. Der Ersatzbau „Comet“ war für die Verwendung 
in der Hochseeflotte, im Aufklärungsgeschwader, vorgesehen und nicht als 
Auslandskreuzer. Manchmal schreibt das Leben andere Biographien, als 
vorgesehen. Deshalb waren im Gegensatz zum Schwesterschiff „Ersatz Pfeil“,  
z.B. die Wohn- und Aufenthaltsräume kleiner bemessen und die Kühlräume und 
Lüftungsvorrichtungen anders geplant, aber diese Details waren für den 
Vorentwurf noch unerheblich, galt er doch in dieser Phase für beide Einheiten. 
Im Ergebnis dieser Anfangsbesprechung wurden die Baubedingungen festgelegt. 
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Die jeweiligen Abteilungen fertigten daraufhin einen vorläufigen Entwurf, dem 
alle Beteiligten zustimmen mussten. Dieser Vorentwurf bildete die Grundlage 
des Vortrages durch den Staatssekretär beim Kaiser. Erst wenn dieser 
zustimmte, konnten alle weiteren Maßnahmen zum Bau des Schiffes eingeleitet 
werden, insbesondere der Etatvortrag vor dem Reichstag vorbereitet werden. Ein 
solcher Vorentwurf stellte das zu bauende Kriegsschiff in verkleinertem 
Maßstab, in der Regel 1:500, dar. Alle Parameter, die zur Beurteilung der 
Haupteigenschaften notwendig waren, enthielt dieses Produkt, die da sind: 
Abmessungen des Schiffes, Aufstellung der Geschütze, Verteilung und Stärke 
der Panzerung, Lage der Munitionsräume, der Maschinen und Kessel, der 
Wohn- und Vorratsräume, Geschwindigkeit respektive Maschinenleistung, 
Kohlenfassung usw. 
 

 
Foto: Entwurfszeichnung des Kleinen Kreuzer „Dresden“ , die später mit Ergänzungen als Typenblatt in einem 
Fotoalbum für die Patenstadt genutzt wurde  (Quelle: Sächsisches Staatsarchiv) 

 

Nach der Absegnung von „Allerhöchster Stelle“ erarbeitete das 
Konstruktionsdepartment den ersten Entwurf des geplanten Kriegsschiffes. Die 
Arbeitsinhalte dieses ersten Entwurfes, der auch die Grundlage des 
Kostenvoranschlags war und damit Gegenstand des Etatvortrages des 
Staatssekretärs vor dem Reichstag, beinhaltete im wesentlichen die 
Berechnungen der Hauptabmessungen, die Formgebung und die inneren 
Einrichtungen des zu bauenden Schiffes, alles dargestellt in Zeichnungen und 
körperlichen Modellen. Bei der Berechnung des Schiffskörpers bediente man 
sich des „archimedischen Prinzips“, nachdem das schwimmende Schiff eine 
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Wassermasse verdrängt, die genau so viel wiegt, wie das Schiff selbst. Der 
Rauminhalt des zu konstruierenden Schiffes nach Länge x Breite x Tiefgang 
wird mit einem Koeffizienten für die spezielle Form des Schiffskörpers ( �  ), es 
ist ja in der Regel kein Kohlenkasten, multipliziert. Nun fehlt nur noch der 
Faktor des spezifischen Gewichtes des Seewassers ( �  = 1,02 für die Ost- und 
Nordsee) und im Ergebnis steht die Verdrängung des Schiffes oder auch sein 
Gewicht fest. Dieses Gewicht wurde nun den Hauptbestandteilen eines 
Kriegsschiffes zugeordnet. Diese Hauptgruppen bestanden in dem 
Schiffskörper, der Panzerung, der Maschinenanlage, der Brennstoffvorräte, der 
Bewaffnung und der Ausrüstung einschließlich der Besatzung. Sie werden im 
folgendem näher beleuchtet. 
 

Schiffskörper: Das Gewicht  des Schiffskörpers oder auch Schiffsrumpfes, 
umschlossen von dem Schiffsboden und der Außenhaut, enthaltend die 
Längs- und Querspanten, die Längs- und Querschotten, die Deckbalken, die 
Deckbeplankungen, die Räume, Lasten und Hellegatts mit allen ihren 
Einrichtungen wurde als Teil des Gesamtgewichtes des Schiffes (30 – 40%) 
oder nach dem Produkt aus Länge, Breite und Seitenhöhe vom Kiel bis zum 
Oberdeck ausgedrückt. Im letzteren Fall wurden nach empirischen Werten 
110 bis 150 kg mit diesem Produkt multipliziert, um das anteilige Gewicht 
des Schiffskörpers festzustellen. 
                                
Panzerung: Das Gewicht der Panzerung wurde als Teil des Gesamtgewichtes 
ausgedrückt, welcher sich aus den bisherigen Erfahrungen im 
Kriegsschiffbau entwickelte. Der prozentuale Anteil der Panzerung am 
Gesamtgewicht wurde dabei für Linienschiffe bei ca. 30 %, bei Großen 
Kreuzern von ca. 25% und bei Kleinen Kreuzern bei ca. 10% unterstellt. Ein 
genaueres Ergebnis ergab sich jedoch, wenn mit Hilfe der Anfertigung einer 
Panzerungsskizze der Rauminhalt der Panzerplatten aus Fläche x Dicke und 
dem spezifischen Gewicht von Nickelstahl (7,86) berechnet wurde. 
 
Maschinenanlage: Die Größe der Maschinenanlage richtete sich nach der 
erforderlichen Maschinenleistung, wie sie in dem Vorentwurf bestimmt 
wurde. Diese wurde in PS (Pferdestärken, 1 PS als Arbeitsleistung von 75 
Meterkilogramm in einer Sekunde) angegeben. Der zweite wesentliche 
Parameter bei der Dimensionierung der Maschinenanlage war die geforderte 
Geschwindigkeit des zu bauenden Schiffes. Diese Geschwindigkeit V wird in 
Knoten, eine nautische Meile (1851 m) in der Stunde, bemessen. Angenähert 
wächst die Maschinenleistung mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit 
und ist proportional der größten Querschnittsfläche (Hauptspant) des 
Schiffes. Diese Berechnungsart der Maschinenleistung gab indes nur einen 
ungefähren Anhalt für den ersten Entwurf. Bei allen neueren 
Kriegsschiffsbauten wurde nach Ermittlung der Schiffsdimensionen nun erst 
im verkleinertem Maßstabe die Unterwasserform des Projektes entworfen, 
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ein Modell gebaut und in der „Versuchsrinne“ oder auch in einer 
Schleppversuchsanstalt erprobt. In diesen Versuchen wurden die 
modellierten Unterwasserkörper aus Hartwachs durch eine mit Wasser 
gefüllte Rinne oder einem Becken geschleppt, deren Schleppgeschwindigkeit 
im Verhältnis zur wirklichen Größe steht. Die entstehenden 
Wasserwiderstände werden mittels Feder-Schreib-Mechanismus dargestellt. 
Durch die Verwendung verschiedener Modellformen erfolgte die 
Optimierung, bis der beste Kompromiss entstand, die zweckmäßigste 
Schiffsform gefunden wurde. Nun erst konnten die Schiffspläne 
ausgearbeitet werden.  
 
Brennstoffvorrat: Der Brennstoffvorrat richtet sich nach den in den 
Baubedingungen  jeweils geforderten Laufstrecken (Dampfstrecke oder 
Aktionsradius), welche das Schiff ohne neue Brennstoffbunkerung 
zurücklegen sollte. Meist wurde dabei eine mittlere Geschwindigkeit, die 
Marschgeschwindigkeit unterstellt. Regelmäßig wurde dabei diese 
Marschgeschwindigkeit als die Hälfte der geforderten Höchst-
geschwindigkeit festgelegt. Aus den Probefahrten mit ähnlichen Schiffen 
kannte man den stündlichen Kohlenverbrauch, der durch sogenannte 
Kohlenmessfahrten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, besonders aber 
bei Marschfahrt gemessen wurde. Die notwendige Dimensionierung der 
Brennstoffbunker und weiterer Lagermöglichkeiten an Bord lag dabei 
zwischen 125 – 130% der geforderten Parameter. Im Falle des Kleinen 
Kreuzer „Dresden“ (I) ergab sich eine Bunkerkapazität an Kohle von 860 t, 
die es dem Schiff ermöglichte, eine Strecke von 3600 sm bei einer 
Marschgeschwindigkeit von 14 kn ohne zusätzliche Bebunkerung 
zurückzulegen. Der Kleine Kreuzer konnte so ca. 8 Tage ununterbrochen 
laufen. Mit einer erhöhten Geschwindigkeit um weitere 5 kn steigerte sich 
der Kohlenverbrauch auf das Doppelte in der Stunde. Nach ca. 5 Tagen Fahrt 
musste dann wieder gekohlt werden. Im Umkehrschluss konnte das Schiff 
bei einer Fahrt von 9 – 10 kn gut 20 Tage fahren. Für ein Kriegsschiff der 
deutschen Hochseeflotte nicht das unbedingte Problem, da diese Schiffe nur 
für eine kurze Zeit in begrenzten Seegebieten zum Einsatz kommen würden. 
Ganz anders dagegen bei den Auslandskreuzern. Alle operativen Handlungen 
der Auslandsschiffe oder -geschwader wurden im wesentlichem von der 
Brennstoffversorgung abhängig. Für das deutsche Kaiserreich, trotz aller 
Bemühungen, eine langfristig nicht zu realisierende Angelegenheit. 
 
Bewaffnung: Die Bewaffnung des zukünftigen Kriegsschiffes wurde bereits 
in der Auftaktbesprechung zum Vorentwurf festgelegt. Es waren somit 
bereits die Anzahl der Geschütze, ihre Kaliberstärke, der Munitionsbedarf 
(Anzahl Granaten je Geschütz) und die vorgesehene Aufstellungsart (Einzel- 
oder Zwillingstürme, in gepanzerten Kasematten oder frei an Deck stehend, 
ob mit oder ohne Panzerschilden, usw.) bekannt. Die Gewichte der 
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jeweiligen Artillerie- und Torpedobewaffnung waren von den Herstellern 
oder Anbietern dieser Kriegsschiffskomponenten sehr genau angezeigt. Es 
musste dazu noch die jeweilige Panzerung berechnet werden. Mit diesen 
Angaben war die Teilgewichtsbestimmung der Bewaffnung durch die 
Addition der vorgesehenen Geschütze und Torpedoausstoßanlagen mit ihrer 
Munitionsanzahl (Granaten und Torpedos) ziemlich exakt zu lösen. Im 
Verhältnis zum gesamten Schiffsgewicht machte dieser Teil bei 
Linienschiffen 8 – 12%, bei Großen Kreuzern 6 – 10% und bei den Kleinen 
Kreuzern 5 - 6% aus. 
 
Ausrüstung und Besatzung: Die gesamte, aus sehr vielen Einzelteilen 
bestehende Ausrüstung eines derartigen größeren Kriegsschiffes an Geräten, 
zusätzlichen Einbauten, Werkzeugen, Ersatzteilen, Oberdecksausstattungen 
(Beiboote, Rettungsmittel), Kombüsenausstattungen, Masten etc. zu 
berechnen, war zur damaligen Zeit eine sehr mühselige Aufgabe. Heute 
erledigen diese Berechnungen spezielle Computerprogramme. Man 
bestimmte daher deren Gesamtgewicht auf Grund der vorhandenen Werte 
aus vorangegangenen ähnlich großen Schiffsbauten als Prozentsatz vom 
Gesamtgewicht, bei den Kleinen Kreuzern ging man von etwa 3 – 4% aus. 
Anders war es bei der Bestimmung dieses Parameters zur Besatzung. In den 
Anfangsbedingungen wurde auch bereits die Planstellenbesetzung des zu 
bauenden Kriegsschiffes definiert. Da in der Kaiserlichen Marine, wie in 
Deutschland bis zum heutigen Tag, alles reglementiert war und ist,  konnte 
sehr genau die Gewichtssumme für das vorgesehene Personal errechnet 
werden. Dem Kommandanten wurde in der Kaiserlichen Marine ein Gewicht 
an Gepäck von 425 kg zugeordnet, jedem Offizier 230 kg, jedem 
Deckoffizier 150 kg und allen anderen Mannschaften je Person 35 kg. An 
Lebensmitteln betrug die Norm bezogen auf eine Woche für den 
Kommandanten 130 kg, Offiziere und Deckoffiziere je 40 kg und die 
Mannschaften je 12 kg. Regelmäßig wurden die Kriegsschiffe der 
„Heimatflotte“ für zwei Monate und die Auslandsschiffe für sechs Monate 
mit Verpflegung ausgerüstet. Für die Berechnung des an Bord zu haltenden 
Trinkwassers, ein durchaus wichtiger Einsatzfaktor, unterstellte man einen 
Verbrauch pro Mann und Woche von 70 Litern. Diese Kalkulation enthielt 
selbstverständlich auch das Trinkwasser zur Zubereitung des Essens und der 
Getränke.    
 

Das hier geschilderte Verfahren zur Berechnung des jeweiligen 
Kostenvoranschlages, der die zu genehmigende Baukostensumme durch den 
Reichstag beinhaltete, war auch für den Bau des Kleinen Kreuzer „Dresden“ und 
seinem Schwesterschiff, der „Emden“, angewandt worden.  Im Ergebnis dieses 
Konstruktionsprozesses entstanden Bauvorschriften und Schiffspläne (Maßstab 
1:100) durch das Reichs-Marine-Amt. Diese sehr detailgenauen Unterlagen 
wurden nun an die drei Kaiserlichen Werften und an geeignete Privatwerften mit 
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der Aufforderung übergeben, Preise und Lieferfristen für diesen Neubau 
anzugeben. Das Bieterverfahren schloss aber nicht die Bestellung und Lieferung 
der Kanonen und Panzerung für das zu bauende Kriegsschiff ein. Das Reichs-
Marine-Amt behielt sich die Bestellung und zeitgemäße Anlieferung an die 
beauftragte Werft selbst vor. Welches der eingehenden Angebote den Zuschlag 
erhielt, hing von vielen Umständen ab. Da alle in die Wahl gezogenen Werften 
als gleich leistungsfähig angesehen wurden, erhielt in der Regel der den Auftrag, 
der den günstigsten Preis und die kürzeste Lieferfrist anbot. Manchmal zwangen 
jedoch besondere Gründe zu einer anderen Entscheidung. Es wurde bereits 
damals darauf geachtet, dass die Werften mit Aufträgen so bestellt wurden, dass 
keine wesentlichen Entlassungen von erfahrenen Arbeitskräften erfolgte. Es war 
dem Reich-Marine-Amt sehr wichtig, dass die Werften mit Neubauten 
kontinuierlich beauftragt wurden, damit der Stamm an Baubeamten und 
Arbeitern ständig geübter und qualifizierter wurden. Nur so glaubte die deutsche 
Marineführung eine hohe Qualität Ihrer Schiffsneubauten gegenüber der 
ausländischen Konkurrenz zu sichern, insbesondere gegenüber der damals 
führenden englischen Werftindustrie. So begann mit der Auftragsvergabe an die 
beiden Werften, der Privatwerft von Blohm & Voss in Hamburg für den 
Ersatzbau „Comet“ und der Kaiserlichen Werft in Danzig für den Ersatzbau 
„Pfeil“, der Bau der Schiffe. Ab diesem Zeitpunkt drifteten die konkreten 
Bauausführungen beider Schiffe auseinander und es entstand die für das Schiff 
jeweils originale Ausführung und die dazugehörigen Schiffsdokumentation.  
 

Der Bau des Schiffes bei Blohm & Voss in Hamburg 
 

Der Auftrag 
 

Als das Reichsmarineamt 1906, entsprechend des genehmigten Flottengesetzes 
vom 14. Juni 1900, den Ersatzbau von zwei Kleinen Kreuzern in Auftrag gab, 
war die Geburtsstunde S.M.S. “Dresden” festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt trug 
der Ersatz für den veralteten Kreuzer “Comet”, der die Baunummer 195 erhielt, 
noch gar keinen Namen. Der andere Kreuzer-Neubau, die zukünftige “Emden”, 
sollte den Kreuzer “Pfeil” aus dem Jahre 1882 ersetzen. Für den „Ersatz Comet” 
war ein Dampfturbinenantrieb geplant, der vierte Schiffbau der Kaiserlichen 
Marine mit dieser Antriebsart. Als bauausführende Werft erhielt im Ergebnis 
des Bieterwettstreites die Privatwerft von Blohm & Voss in Hamburg am 31. 
Oktober 1906 den Auftrag. Die Angebotsunterlagen übergab das  
Konstruktionsdepartment am 11. September 1906 der Werft. Für diese Werft 
war der Einbau einer Turbinenanlage in ein derartiges Kriegsschiff eine 
Herausforderung, da sie erstmals diese Antriebsart zu integrieren hatte. 
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Foto: Lagerung der Turbinenbestandteile des Kleinen Kreuzers „Ersatz Comet“ in der eigens dafür gebauten 
Montagehalle bei Blohm & Voss in Hamburg (Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv, Hauptarchiv Dresden, Sign. 
11372/177)  
 

 Der Ersatzbau “Pfeil” (Bau-Nr. 615) dagegen sollte den erprobten Antrieb mit 
zwei stehenden dreizylindrigen Dreifach-Expansionsmaschinen erhalten. Deren 
Bauauftrag erhielt die kaiserlichen Werft in Danzig. Die Erarbeitung der 
Angebotsunterlagen für beide Schiffe begann am 06. April 1906 durch das 
Reichs-Marine-Amt. Der Reichstag bestätigte beide Ersatzbauten am 28. März 
1906 und nahm damit die Etatvorlage, die der Staatssekretär v. Tirpitz am 06. 
März in der ersten Lesung und am 26. März in zweiter Lesung vortrug, an.   
 
Die Festlegungen der Zahlungen für die Ablieferung des zu bauenden Schiffes 
an das Reichs-Marine-Amt legten vier Zahlungsraten fest. Mit der 
Auftragserteilung zum Bau des Kleinen Kreuzer „Ersatz Comet“ an Blohm & 
Voss  konnte die Werft innerhalb der nächsten 14 Tage die erste Baurate 
abrufen. Der Zahlungsplan sah dabei wie folgt aus: 
 
1. Rate in Höhe von 1.750.000,00 Mark 14 Tage nach Zuschlag, 
2. Rate in Höhe von 980.000,00 Mark nach dem Stapellauf, 
3. Rate in Höhe von 980.000,00 Mark nach Einbau der Antriebsanlage und der 

Kessel, 
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4. Rate in Höhe von 980.000,00 Mark nach der vorläufigen Abnahme des 
Schiffes.  

 
Die Werft erhielt für den Bau des Schiffes ca. 4.690.000,00 Mark. Aus dieser 
Gesamtsumme entfielen auf den Schiffskörper mit allen Einrichtungen 
1.953.000,00 Mark und auf die Maschinenanlage 2.737.000,00 Mark. Die 
Bezeichnung ungefähr oder cirka ist deshalb wichtig, weil während des Baus der 
„Dresden“ fast täglich Änderungswünsche oder neue Festlegungen seitens des 
Reichs-Marine-Amtes bei der Werft in Hamburg eintrafen. Verbunden damit 
waren selbstverständlich die Aufforderungen nach Anrechnung von 
Minderkosten, so es dafür eine Begründung gab. Da die Subunternehmer 
(Lieferanten) für Aufträge der Kaiserlichen Marine durch das Reichs-Marine-
Amt genehmigt und in einer entsprechenden Listung erfasst wurden, kam es 
diesbezüglich auch zu ständigen Veränderungen. So schrieb eine 
Änderungsmeldung zum Bau des Schiffes an die Werft vor, dass zukünftig die 
einzusetzenden Korksteinplatten für die Beplankungen der Verkehrswege und 
Wandverkleidungen die der Firma Grünzweig & Hartmann aus Ludwigshaven 
zu verwenden sind. Dieses Material wäre feuerfester und auch noch billiger. Die 
Minderkostenmitteilung sollte „höflichst“ von der Werft an das 
Konstruktionsdepartment der Marine in Berlin erfolgen.  
 
Die allgemein bekannte Gesamtbaukostensumme von ca. 7.460.000,00 M  für 
den Bau des Kleinen Kreuzer „Dresden“ ist die Summe, die im Marineetat 
tatsächlich für die Zuführung dieses Kriegsschiffes ausgegeben wurde. Da 
Bewaffnung und Ausrüstung direkt von der Marine bei den Lieferanten bestellt 
und an die Bauwerft und der Rest der Ausrüstung an die Kaiserlichen Werften 
geliefert wurde, kam es zu dieser Gesamtsumme. 

 
Der Schiffskörper 

 
Sobald die Werft den Auftrag zur Bauausführung erhielt, die Bauunterlagen und 
die erforderliche 1. Baurate an vereinbarten Geldmitteln überwiesen waren, 
konnte die Arbeit beginnen. Zu Beginn des Baues standen die sogenannten 
Schnürbodenarbeiten, bei denen mit Hilfe von gekreideten Schnüren auf einem 
großen gehobelten und gesäuberten Boden die Linienrisse aufgezeichnet 
wurden. Diese Aufzeichnungen in Originalgröße bildeten die Grundlagen für 
den Bau der Längs- und Querspantenkonstruktionen des Schiffes. Wenn dieser 
Schnürboden zu klein dafür war, die Kaiserliche Werft in Kiel z.B. besaß einen 
Schnürboden von 120 m Länge, mussten die Schürbodenrisse in zwei Hälften, 
also Vorderschiff und Achterschiff, abgebildet werden. Diese Risse wurden nun 
in kleinerem Maßstab, in der Regel 1 : 100, in Form von Werkszeichnungen 
hergestellt, die im weiterem die Ausgangsdokumentation für die Bestellung und 
Bearbeitung der notwendigen Eisen-, Stahl- und sonstigen Materialien darstellte. 
Dass diese Materialien auf ihre Eigenschaften für Kriegsschiffszwecke vor der 
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Bearbeitung geprüft wurden, war ein weiterer Faktor für die Sicherung einer 
hohen Schiffsbauqualität, wie sie vom Reichs-Marine-Amt gefordert wurde. 

      

 
Foto: Der gelegte Kiel des Ersatzbau „Comet“ auf der Werft von Blohm & Voss am 26.03.1907 
(Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv) 

 

Für die einzelnen Bauphasen des Schiffes wurden Sektions- oder Blockmodelle 
gefertigt, die den Bauingenieuren die konkreten Bauumsetzungen erleichtern 
sollten. Während der Bau auf einer eigens gefertigten Helling erfolgte, wurden 
die notwendigen Schiffsplanken und Spantenelemente in einer nahe des 
Bauplatzes stehenden Werkstatt bearbeitet. Mittels Holzlatten bildeten die 
Werftingenieure gemeinsam mit ihren Werftarbeitern auf der Helling die 
Formen, die auf dem Schürboden aufgezeichnet wurden, nach. In diese äußere 
Schiffsform, der sogenannten Lehrform, wurden nun die einzelnen Plattengänge 
der Außenhaut, mit der untersten, dem Kielgang beginnend, hineingelegt  und 
anschließend vernietet. Platte für Platte, Spant für Spant wurden so miteinander 
verbunden, bis der zum Stapellauf fertige Schiffskörper, mit dem Grundaufbau 
seiner Decks und Räumlichkeiten, feststand.  
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Foto: Bautenstand am 01.07.1907 – Aufbringen des Panzerdecks mit einer Seitenneigung von 37° 
(Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv) 
 
Kurz vor dem Termin des Stapellaufes und damit der Namensgebung des zu 
bauenden Schiffes wurde die gesamte hölzerne Hilfskonstruktion der Helling bis 
auf die Stapelböcke entfernt. Das Schiff wurde geschmückt, herausgeputzt und 
für seine Taufe vorbereitet.  
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Foto: Bauzustand des Ersatzbau „Comet“ am 01.10.1907, befreit von der Hellingkonstruktion, bereit zur 
Vorbereitung des Stapellaufes und der Taufe als S.M.S. „Dresden“ für den 05.10.1907. (Bildquelle: Sächsisches 
Staatsarchiv) 
 

Der feierliche Stapellauf des am 05. Oktober 1907 auf den Namen „Dresden“ 
getauften neuen Kleinen Kreuzers war für die Werft nicht nur ein freudiger 
Moment, sondern auch ein sehr angespannter. Der technische Vorgang des 
Ablassens eines Schiffes von seinen Stapelpackungen ist auch immer ein sehr 
kritischer Zeitpunkt. Den Werftingenieuren von Blohm & Voss waren die 
Berichte aus Frankreich gut bekannt. Auf der Staatswerft in Toulon blieb der 
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neue, auf den Namen „Danton“ getaufte Panzerkreuzer nach kurzer Strecke 
stehen. Wie sich herausstellte, war die Neigung der Ablaufbahn nicht groß 
genug gewesen, um die Reibung, die der Schiffskörper auf der Gleitbahn 
erzeugte, zu überwinden. Ein großer technischer Aufwand wurde betrieben und 
ingenieurtechnisch abgesichert, damit wichtige Dehnungs- und Festigkeitswerte 
während des Ablaufens in das Wasser gemessenen werden konnten. Jeder 
Stapellauf war zugleich eine weitere Erfahrung der Werft für zukünftige 
Schiffsbauten. 
 

 
Foto: Der Schiffskörper des Kleinen Kreuzer „Dresden“ kurz vor dem Eintauchen in das Wasser am 05. Oktober 
1907.  (Hier gut sichtbar die 35 m lange Stb.- Schlingerleiste zur Erhöhung der Stabilität des Schiffes)   
 

Die Anspannung löste sich dann auch sehr schnell, als Gäste und Werftarbeiter 
sahen, wie kontinuierlich und mit guter Geschwindigkeit der Stapellauf im 
wahrsten Sinne des Wortes ablief. Nach dem Aufschwimmen des abgelaufenen 
Schiffskörpers zogen Bugsierschlepper den Eisenkoloss an die vorgesehene 
Ausrüstungspier der Werft. Nun wurde die „Butter bei die Fische“ gebracht, wie 
der Norddeutsche zu sagen pflegt. Diese lebhaft einsetzende Tätigkeit sah den 
Ein- und Aufbau aller weiteren inneren und äußeren Einrichtungen vor. 
Teilweise wurden Ausrüstungen bereits in den Werkstätten vorbereitet, die nun 
mittels Pierkränen an die vorgesehenen Stellflächen auf  oder in dem Schiff 
eingebracht wurden. Die Panzerplatten wurden mit der Außenhaut verbunden, 
die gelieferten Geschütze auf die Decks gesetzt, die Masten aufgerichtet, 
Schornsteinluken und Schornsteine errichtet, die Klampen zum Einsetzen der 
Beiboote befestigt, Niedergänge angebracht, Anker, Ankerketten, Ankerklüsen 
und Ankerspille hergerichtet und vieles, vieles mehr.  
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Foto: Baustand der „Dresden“ am 18. Juni 1908 an der Ausrüstungspier von Blohm & Voss (Bildquelle: 
Sächsisches Staatsarchiv) 

 

Der Schiffsantrieb 
 
Der besondere, weil zum damaligem Zeitpunkt moderne Schiffsantrieb des 
Kleinen Kreuzer „Dresden“  bestand in der Nutzung von Dampfkraft, die über 
zwei Turbinen und einer Drehzahlumsetzung die vier Wellen mit je 
dreiflüglichen Schiffsschrauben antrieb. Die beiden Steuerbordschrauben waren 
dabei rechtsgängig und die beiden an der Backbordseite linksgängig. Die 
Schrauben wiesen einen Durchmesser von 195 cm und eine fest eingestellte 
Steigung auf. Was sich hier so locker anhört, war zur damaligen Zeit ein sehr 
komplizierter Vorgang. Das hauptsächlich zu lösende Problem war die 
Schwingungsdämpfung sowohl von den Turbinensätzen zum Fundament als 
auch die Vertikalschwingungen von den Schrauben über die Wellenanlage zur 
Turbine. Dies sollte bei der „Dresden“ noch während der Probefahrten zu 
ernsthaften Problemen führen. Aber auch bereits während des Einbaus der 
beiden Parson-Turbinensätze traten Verzögerungen auf, die unter anderem durch 
einen Fehlguss der beiden letzten Turbinenzylinder und besonders durch den 
nachträglichen Einbau einer neuen Überhitzungsanlage hervorgerufen wurden. 
Die Werft konnte dabei auch nicht auf die Erfahrungen anderer Werften 
zurückgreifen, die Kleinen Kreuzer „Lübeck“ und „Stettin“ besaßen bereits 
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einen derartigen Antrieb, da dieses englische Turbinenpatent von Parson 
erstmalig in einer deutschen Werft eingebaut wurde und insgesamt eine höhere 
Antriebskraft erzeugt wurde, als bei seinen Vorgängern. Als Dampferzeuger für 
die beiden Turbinen fungierten 12 Marinekessel nach bekannter Bauart mit 
Kohlefeuerung. 
 

 
Foto: Blick in die Kesselhalle von Blohm & Voss am 21. November 1907 mit den Zusammenbau der 
Marinedampfkessel für den Kleinen Kreuzer „Dresden“ (Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv) 
 

An dieser Stelle sei vermerkt, dass S.M.S. „Dresden“ nicht die „modernste 
Turbinenanlage“ der kaiserlichen Flotte besaß, als der Krieg begann und diese 
Antriebsart nicht der Grund für den glücklichen Fluchtversuch aus der 
Falklandschlacht war, wie oft behauptet. Dennoch war das Ergebnis bei den 
Probefahrten im Jahre 1908 mehr als bedingungsgerecht. Bei einer 
Antriebsleistung von 15000 PS erreichte das Schiff 24 kn. Die höchste 
gemessene Leistung waren 20267 PS bei der eine Geschwindigkeit von 24,79 kn 
erzielt wurde. Die durchgeführte Nachkoppelung der Flucht des Kleinen 
Kreuzer „Dresden“ am 08. Dezember 1914, 17.00 Uhr bis zum 09. Dezember, 
23.00 Uhr, als die Ildefonso-Inseln passiert wurden, belegt, dass eine höhere 
Schiffsgeschwindigkeit als 25 kn nicht überschritten wurde. Die 
Bunkerkapazität des Kriegsschiffes war mit 860 t für den Einsatzzweck 
ausreichend dimensioniert. Im „Ernstfall“, der dann auch während der 
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Kriegsfahrten eintrat, konnten an Oberdeck zusätzliche Kohlensäcke genommen 
werden. Die taktischen Möglichkeiten diesbezüglich wurden bereits im 
vorhergehenden Abschnitt diskutiert. 
 

 
Eine Brown-Boveri-Parson-Dampfturbine aus dem Jahre 1906 (hier mit direkt  verbundenem Dynamo zur 
Stromerzeugung) 

 

Bewaffnung und Panzerung 
 

Die Bewaffnung der S.M.S. „Dresden“, durch die es erst zum Kriegsschiff 
wurde, bestand aus Geschützen und ihrer Munition sowie den 
Torpedoausstoßrohren mit den Torpedos. Die Ausschreibungsbedingungen 
sahen für den Ersatzbau „Comet“ eine Artilleriebewaffnung von zehn 10,5 cm-
Schnell-Ladegeschützen L/40, acht 5,2 cm- Schnell-Ladegeschützen L/55 und 
zwei 8-mm-Maschinengewehren vor.  
 
Die 10,5-cm-SK-L/40-C/1904  der Firma Krupp wurde ab dem Jahre 1904 in 
Essen gefertigt und kam bereits bei den Neubauten ab 1905, z. B. auf S.M.S. 
„Nürnberg“, zum Einbau. Vom Typ waren es Schnell-Ladekanonen in 
Einzelaufstellung. Diese Kanone besaß ein Rohr mit einer Länge von 40x10,5 
cm = 4200 cm, deren Gewicht 1555 kg betrug. Das Geschütz war in der Lage, 
Granaten mit einem Geschoßgewicht von 16 kg mittels einer Treibladung von 
5,05 kg auf eine maximale Entfernung von 12200 m zu schießen. Die 
tatsächliche Entfernung für ein Wirkungsschießen auf gepanzerte Seeziele lag 
aber weit geringer, in Abhängigkeit von der Panzerung des Seegegners zwischen 
7000 bis 4000 m. Die Granaten waren mit Aufschlagzünder und Kopfzünder 
ausgestattet. Jedes Geschützrohr erhielt einen Munitionsvorrat von 150 
Granaten, davon je die Hälfte mit den beiden unterschiedlichen Zündern. 
Während auf der Back und auf der Hütte jeweils ein Bb.- und ein Stb.-Geschütz 
aufgestellt war, befanden sich die anderen sechs in Kasematten an jeder 
Bordseite im vorderen, mittleren und hinterem Oberdeck. Die Backgeschütze 
wiesen einen Bestreichungswinkel von 165° auf, wobei sie sich jeweils um 20° 
überlappten. Die achteren Geschütze deckten einen Winkel von 180° ab, wobei 
hier die Überlappung bei jeweils 40° lag. Die Kasematt-Geschütze kamen nur an 
Ihrer jeweiligen Bordseite zum Einsatz. Die maximalen, vertikalen 
Rohrerhöhungen lagen zwischen -10° bis +30°. Die Feuergeschwindigkeit 
wurde mit 8 Schuss in der Minute angegeben, die aber wesentlich durch die 
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Seegangsbedingungen und dem Ausbildungsstand des Artilleriepersonals 
geprägt wurde. Eine Besonderheit in der Munitionsausrüstung der Kleinen 
Kreuzer der Kaiserlichen Marine war die Mitführung von 30 Schrapnell-
Granaten anstatt 30 der Einheitsgeschosse, wenn dieses Schiff für einen 
Auslandseinsatz vorbereitet wurde. Bei der S.M.S. „Dresden“ war das im 
Frühjahr 1913 der Fall, als das Schiff in die Mittelmeerdivision detachierte und 
natürlich auch nach dem Auslaufen in Richtung Ostamerikanische Station. 
Gedacht war diese Geschoßart für einen eventuellen Einsatz gegen angreifende 
oder sich verteidigende, ungepanzerte Ziele, wie z.B. im Rahmen der 
Feuerunterstützung eines eigenen Landemanövers gegen die zur 
Landungsabwehr eingesetzten Soldaten des möglichen Feindes. Schrapnell-
Granaten hatten anstatt der Sprengladung einen mit Bleikugeln gefüllten 
Granatkörper, der in einem Abstand von ca. 50 m vom Zielobjekt explodierte 
und die Bleikugeln breit gefächert auf die ungeschützten Zielobjekte feuerte. 
Natürlich mussten die Geschütze fest mit dem Schiffskörper verbunden werden. 
Es waren ja keine Kanonen, die wie auf früheren Kriegsschiffen auf Räder 
gesetzt und mit Tauen an der Bordwand befestigt waren. Die schweren, 
drehbaren Lafetten, die Rücklaufbremsen, Drehscheiben, Kugellager, die 
Geschoßaufzüge, Lade-, Visier- und Abfeuerungseinrichtungen bedurften einer 
bis tief in den Schiffsboden reichenden Verankerung. Im Falle unseres Kleinen 
Kreuzers wurden die Geschütze mit dem Panzerdeck vernietet. 
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Foto: Die beiden achteren 5,2-cm-SK befanden sich in der Kommandantenkammer. Im Einsatzfall wurden die 
Außenbordsöffnungen aufgeklappt und die Abwehrmaßnahmen konnten beginnen. In der Zeit, nachdem das 
Schiff entsprechend des Mobilmachungsbefehls Anfang August 1914 „Klar zum Gefecht“ gemacht wurde, 
waren die Verschattungen und andere leicht entzündbare Materialien entfernt worden. (Bildquelle: Sächsisches 
Staatsarchiv) 
 

Die 5,2-cm-SK-L/55 auf Pivotlafette stammte aus der Krupp’schen Entwicklung 
des Jahres 1903. Die Einzelaufstellungen dieser acht Geschütze waren an Bord 
wie folgt verteilt: zwei im Vorschiff unter der Back jeweils an Bb. und Stb., 
zwei auf dem hinteren Ende der Back an beiden Seiten, zwei mittschiffs und 
zwei im Hinterschiff unter der Hütte je Seite. Der Munitionsvorrat betrug für die 
Kleinen Kreuzer insgesamt 2000 Schuss. Die maximale Reichweite dieser 
Geschosse lag bei ca. 7000 m. Gedacht war diese Bewaffnung vor allem gegen 
die angreifenden gegnerischen Torpedo- und U-Boote. Auch als 
„Prisenkanonen“ kamen sie zum Einsatz. Weiterhin befanden sich in der 
Bordbewaffnung zwei 8-mm-Maschinengewehre in Deckaufstellung mit einem 
Munitionsvorrat von je MG 10000 Schuss. Diese Bewaffnung war zum 
Eigenschutz gedacht. Angriffe auf das Schiff in fremden Häfen, auf Reeden und 
auf Ankerplätzen sollten abgewehrt werden. Der Einsatz zum Minenabschuss 
war ein weiterer Verwendungszweck. Zusätzlich wurden jedem 
Besatzungsmitglied Handfeuerwaffen zugeordnet, die in Spinden in der Nähe 
der jeweiligen Gefechtsstationen des Personals untergebracht waren. 
 

Zu der hier geschilderten artilleristischen Ausstattung wurden jeweils bei 
Einsätzen außerhalb der Hochseeflotte und bei Sonderaufträgen zusätzliche 
Bewaffnung an Bord genommen. Es handelte sich dabei um eine 6-cm-
Bootskanone L/21 auf Bootslafette und zwei weitere 8-mm-Maschinengewehre. 
Diese Bewaffnung war für den Einsatz von Anlandungen durch Teile der 
Schiffsbesatzung an unbefestigten Küstengebieten vorgesehen. 
Landungsmanöver übte die Kaiserlichen Marine regelmäßig. Alle Schulschiffe 
der Marine waren mit diesem „Landungspaket“ ausgerüstet.  
 
Die Torpedobewaffnung des kleinen Kreuzer „Dresden“ bestand in zwei 
bronzenen 45-cm- Torpedoausstoßrohren und einem Schiffsbestand von fünf 
Torpedo C/1903. Die Torpedobewaffnung war in Abteilung X, zwischen Spant 
74 bis 80, unterhalb des Panzerdecks untergebracht. Die Ausstoßapparate hatten 
unter Wasser, an der Bb.- und Stb.-Seite eine Außenbordöffnung, die mittels 
einer Klappenvorrichtung wasserdicht nach innen abgeschlossen war. Mit 
Pressluft wurde der Torpedo nach Öffnung der Außenbordklappe seitlich 
herausgestoßen. Direkt an der Bordwand führte eine Ausschubstange den 
Torpedo, um die Einflüsse des am Schiffskörper entlang strömenden Wassers zu 
minimieren. Während des Ausstoßes klappt ein aufstehender Hebel am Torpedo 
durch die Apparatur zurück und öffnete das Pressluftventil. Die im Luftkessel 
des Torpedo befindliche Pressluft trieb nun die Schrauben des 
Unterwassergeschosses an. Mit Hilfe eines Gradlaufapparates, der auf dem 
Prinzip eines Kreisels beruhte, nahm der Torpedo den vorher berechneten und 
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eingestellten Kurs auf. Die maximale Reichweite betrug keine 6000 m. Sollte 
der Torpedo nicht getroffen haben, stieg er auf Grund seines nun geringeren 
Gewichtes am Ende seiner Laufstrecke zur Oberfläche auf und konnte, den 
Umständen entsprechend, wieder geborgen werden.  
 

 
Foto: Kadettenausbildung an der Torpedobewaffnung auf einem Torpedoboot 1901 (Quelle: Archiv Autor) 
 

Panzerung: Die baulichen Maßnahmen für einen ausreichenden Schutz des 
Kleinen Kreuzers gegen feindlichen Artilleriebeschuss wurde bereits mit dem 
Einbau des Panzerdecks begonnen und sollte sich bis zur Verstärkung der 
Geschützschilde und der Kommandobrücke entwickeln. Die Bepanzerung 
einzelner Schiffsbestandteile wurde mit einer besonderen Nickel-Eisen-
Legierung bei Krupp gefertigt und an die Werft geliefert. Für die „Dresden“ 
wurden, entsprechend den Forderungen an den Bau des Schiffes durch das 
Reichs-Marine-Amt, nachfolgende Panzerungen eingebaut. Für das Panzerdeck, 
welches von Spant: - 3 bis Spant: 110 verlief, kam eine Plattenstärke von 50 bis 
80 mm zu Einsatz. Dieses Schutzdeck wies einen waagerechtes Mittelteil und 
um 37° geneigte Seitenteile auf. Diese Seitenteile kamen bei ca. 1200 mm 
unterhalb der Konstruktionswasserline (cwl) zur Verbindung mit der Außenhaut 
des Schiffskörpers. Diese horizontale Panzerung gliederte sich wie folgt: 
10 mm Schiffbaustahl als 1. Lage zwischen Spant 10,5 bis Spant 87, ansonsten 
von Spant -3 bis nach vorn, Spant 110,5, ein Schiffbaustahl von 15 mm Stärke. 
Darauf wurde eine 2. Lage mit gleicher Stärke quer aufgebracht. Platten mit 
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einem Nickelstahl von 25 mm erhielt das Panzerdeck von Spant 87 bis zum 
Steven als 3. Lage. Auch die Seitenteile wurden vom Spant 10,5 bis 87 mit 25 
mm Nickelstahl beplankt. Dies diente insbesondere dem Schutz der 
Maschinenräume, den Munitionsräumen und dem Torpedoraum.  
Die vertikale Panzerung des Schiffskörpers gewährleisteten gehärtete Platten 
von 20 bis 30 mm Stärke. Während die Schilde der Geschütze auf der Back, der 
Hütte und die beiden mittleren an Oberdeck eine Panzerung von 20 bis 50 mm 
erhielten, wurde der Kommandoturm mit einem Schutzschild von 80 mm 
versehen. Der Boden des Kommandoturmes war mit 30 mm Nickelstahl und die 
Decke mit 20 mm verstärkt. Von Spant 21 bis zum Bug erhielt das Schiff eine 
Korkschicht, aufgebracht auf das Panzerdeck zum zusätzlichen Dämpfungs- und 
Splitterschutz. Der Bug von Spant 105 bis zum Steven erhielt unterhalb des 
Zwischendecks eine weitere Korkfüllung als Schutz und Unterstützung der 
Schwimmfähigkeit des Schiffes bei generischem Beschuss. 

 
Weitere Einbauten 

 
Eine weitere, umfangreiche Tätigkeit der Werftmitarbeiter bestand im Einbau 
und der Ausrüstung der verschiedensten technischen Anlagen und 
Einrichtungen, damit dieses zu bauende Kriegsschiff seine gewollten 
Funktionen erfüllen konnte. Dazu gehörten u. a. gut funktionierende und 
ausreichend dimensionierte Lüftungen, Bade-, Kühl- und Pumpeneinrichtungen. 
Bei der Be- und Entlüftung kam es nicht nur darauf an, die Offizierskammern 
und Wohndecks ausreichen mit Frischluft zu versorgen, sondern insbesondere 
die staubigen Bereiche an den Heizkesseln und den Kohlezufuhren mit Luft zum 
Atmen zu sichern. Einen nicht geringen Platzanspruch erhielten auch die Bade- 
und Waschräume mit ihren Einrichtungen für die „Stoker“. Besondere 
Aufmerksamkeit galt den Kühleinrichtungen. Vordergründig für die Kühlung 
der Kohlebunker, der Munitionskammern und der Verpflegungslasten gedacht, 
entstand so auch für die Unterbringungsräume und die geschlossenen 
Gefechtsstationen eine Klimaanlage, die den Aufenthalt und das Arbeiten der 
Männer erleichterte. In der gleichen Art und Weise, wie für Luft gesorgt wurde, 
war die Zu- und Abführung von Trink-, Kesselspeise- und Seewasser mittels 
Pumpen und einem weitverzweigten Rohrleitungssystem wichtig. Natürlich war 
die Hauptaufgabe dieser Pumpensysteme, mögliches eingedrungene Leckwasser 
abzupumpen, um die Schwimmfähigkeit des Schiffes zu gewährleisten. Eine 
weitere, nicht untergeordnete Aufgabe bestand in der Sicherung des Flutens, 
z.B. von überhitzten oder von Feuerausbruch betroffenen Munitionslasten und -
hellegatts. Im Gefechtseinsatz musste sichergestellt werden, dass einzelne 
Räume bei Notwendigkeit geflutet und damit die Austrimmung des Schiffes 
organisiert werden konnte. Der Einbau von wasserdichten Schotten erforderte 
genauso exaktes Arbeiten, wie der Einbau und die Installation der festgelegten 
Telegraphie- und Signaleinrichtungen an Bord. Nicht geringen Wert legte die 
Kaiserliche Marine auf die Gestaltung der verschiedenen Wohndecks und 



�

�

��

Kammern für die Besatzungen. Es waren aber bei weitem keine 
„Luxusunterkünfte“. Bis zum heutigem Tage zeichnen sich die 
Unterbringungsmöglichkeiten der Besatzungsmitglieder eines Kriegsschiffes 
durch geringe Abmessungen, spartanischer Ausstattung und funktioneller 
Gestaltung, dem Zweck dieses Schiffes entsprechend, aus. Ja, und 
selbstverständlich war die Kommandantenunterkunft nicht mit den 
Matrosendecks in Größe und Ausstattung zu vergleichen.  
 

 
                  Foto: Mannschaftsdeck der S.M.S. „Dresden“. (Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv) 

 

Die in der Nacht an der Decke festgezurrten Backs sind hier tagsüber 
heruntergeklappt zum Backen und Banken sowie zum Aufenthalt für die 
Freiwächter. Lieber hielten diese sich aber an Oberdeck in Ihrer wachfreien Zeit 
auf. Der Bereich der Back war für die Mannschaften dafür vorgesehen. Rechts 
an der Außenwand befanden sich die Spinde mit dem Geschirr für die 
Backschaft. An der linken Seite sind einzelne kleine Schränke zu sehen. Jeder 
Matrose hatte so einen kleinen Schrank für die Unterbringung seiner gesamten 
Habseligkeiten zur Verfügung, welches mit einem Vorhängeschloss versehen 
war. Während der  Nachtruhezeiten wurden die Hängematten, die sich in 
Spinden an Oberdeck befanden, sie waren gleichzeitig die persönliche 
Rettungsausrüstung des Matrosen, zwischen den Eisenstangen, die sich an der 
Decke befinden, aufgezurrt und morgens vor dem Waschen an Oberdeck wieder 
verstaut.  
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Für die Deckoffiziere und separat für die Schiffsoffiziere wurden Messen 
vorgesehen, in denen diese Dienstgradgruppen ihr Essen zu sich nahmen und 
ihre Freizeit verbringen konnten, so sie es nicht vorzogen, ihren Aufenthalt in 
ihren Kammern zu nehmen. Diese Messen waren den Umständen entsprechend  
mit Mobiliar, Geschirr  und Gegenständen für die Freizeitgestaltung  
ausgestattet. Der festgelegte Aufenthaltsort für diese Dienstgrade an Oberdeck 
war das Achterschiff, also die Hütte. 

 

 
Foto: Die Deckoffiziersmesse der S.M.S. „Dresden“ (Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv) 

 
Foto: Die Offiziersmesse der S.M.S. „Dresden“ (Bildquelle: Sächsisches Staatsarchiv) 
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Rigging 
 

Das Rigg der „Dresden“ bestand im wesentlichen aus dem Fock- und dem 
Großmast mit seinen Einrichtungen. Beide Masten, einschließlich ihrer 
Funkengestänge, waren 40,6 m hoch, die einen leichten achteren Fall aufwiesen. 
Im Gegensatz zu Ihrem Schwesterschiff, der „Emden“, besaß der Großmast 
Trittwanten zum besseren Entern in den Mars (Abschluss des Untermastes)  und 
das Krähennest (Ausguckstand). Der Fockmast hatte seinen Mars bei 22,5 m. 
Das Krähennest lag 33 m hoch. Das Scheinwerferpodest befand sich in einer 
Höhe von 16,3 m. Während Mars und Krähennest am Großmast die gleichen 
Höhen aufwiesen wie der vordere Mast, war das Scheinwerferpodest etwas 
niedriger, nämlich bei 14,3 m installiert. Zwischen den Masten waren die 
notwendigen Antennenlängen gespannt. Die festen Leinen der 
Signaleinrichtungen befanden sich an der Marsstange und liefen zum 
Signalstand, der sich oberhalb der Brücke platziert war. Das laufende Gut zur 
Signaldarstellung mittels Flaggen und Wimpel reichte bis über das Krähennest. 
Beide Masten besaßen gleiches stehende und laufende Gut. Der Fockmast diente 
als Hauptsignalstand. Der Großmast wurde als 2. Signalstand  bei Ausfall des  
Kommandoturmes im Gefecht bzw. zur Duplierung von Signalen beim Fahren 
im Verband genutzt.  
 

Telegraphie- und Signaleinrichtungen 
 
Ein zunehmend wichtiger werdender Bereich im Kriegsschiffsbau erfasste die 
Einbauten für die sich entwickelten Funkentelegraphieanlagen. Zum Zeitpunkt 
des Baus des Kleinen Kreuzer „Dresden“ wurden noch die von der AEG nach 
dem deutschen Patent von Prof. Slaby und Graf Arco gebauten 
Knallfunkenanlagen eingebaut. Die Funktechnik wurde dabei in einem Raum, 
der als Deckhaus an Oberdeck hinter dem mittleren Schornstein errichtet wurde, 
installiert. So konnten die zwischen den Masten ausgebrachten Funkantennen 
direkt mit dem Empfänger verbunden werden. Auf Grund der internationalen 
Situation zur Nutzung der Funkanlagen auf den Schiffen, die im internationalen 
Verkehr ausschließlich mit Marconianlagen möglich war, wurde zu dieser Zeit 
bis 1912 jeweils noch eine Marconistation auf den größeren Kriegsschiffen der 
Kaiserlichen Marine eingebaut. Die Knallfunkensender arbeiteten im Bereich 
von 300 bis 1700 m Wellenlänge mit einer durchschnittlichen Reichweite von 
120 km. Die Marconianlagen im gesamten Grenz- und Mittelwellenbereich. Ab 
dem Jahre 1908 begann der Einbau von Löschfunkenanlagen an Bord aller 
deutschen Kriegsschiffe. Auch die „Dresden“ erhielt im Jahre 1913 eine 2-kW-
Anlage der Firma Telefunken. Der Vorteil, des von dem deutschen Professor 
Wien in Jena entdeckten Systems der „tönenden Löschfunken“ brachte nicht nur 
eine wesentliche Reichweitensteigerung, sondern auch eine höhere Sicherheit 
bei der Tonerkennung und -zuordnung durch die Funker. Die Gesellschaft für 
drahtlose Telegraphie „Telefunken“ war anfangs die einzige Gesellschaft, die 
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auf die Entwicklung und den Bau derartiger Funksysteme setzte. Trotz der nie 
unterbrochenen Weiterentwicklung der Funkausrüstung von Kriegsschiffen 
konnte vor Beginn des Kriegsausbruches 1914 von einem gewissen Abschluss 
der Entwicklung der Funkentelegraphie gesprochen werden. Im Ergebnis dieser 
Entwicklung wurden im deutschen Kriegsschiffbaus zu jener Zeit auf den 
Führerschiffen 10 kW-Sender, auf den Linienschiffen und Großen Kreuzern von 
4 kW, auf Kleinen Kreuzern und großen Torpedobooten von 2 kW, auf 
Torpedo- und U-Booten von 1 bzw. 0,5 kW und auf Hilfskreuzern von 0,3 bis 
2,0 kW installiert. Um das Gewirr der vielen Funkdrähte an Bord der S.M.S. 
„Dresden“ zu deuten, sollte jeder davon ausgehen, dass für jede Funkenstation 
drei Antennen an Bord vorhanden waren. Die Hauptantenne und damit die 
größte war eine Flügelantenne mit ca. 2000 cm Kapazität. Die Drähte wurden 
zwischen den ca. 40 m hohen Masten gezogen. Die mittlere Antenne hatte eine 
Kapazität für 800 cm Wellen und die kleine, sogenannte Hafenantenne, ungefähr 
von 350 cm. Jede Antennenkonfiguration besaß einen eigenen Empfänger, der 
aber für jede Antenne nutzbar war durch entsprechendes Umstecken der 
Antennenenden. Der Informationsinhalt wurde mit der auch heute noch 
genutzten, bekannten Morsetabelle und mittels festgelegter Dienstgruppen (ein- 
bis dreistellig) gesendet und empfangen.  
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Das Foto: prinzipieller Aufbau einer normalen Schiffsfunkenstation in der Kaiserlichen Marine um 1910 
(Bildquelle: E. Krieger – Das Kriegsschiff …, „S. 66) 
Bezeichnungen:  
1 - Sicherung für Gleichstrom,  
2 – Schalter für Gleichstrom,  
3 – Voltmeter-Umschalter,  
4 – Voltmeter (250 V),  
5 – Anlasser,  
6 – Tourenregulator,  
7 – Gleichstrommotor (4 PS, 110 V, 1500 Umdrehungen),  
8 – 10 – Hochfrequenzsicherungen,  
11 – Hochfrequenzgenerator (2kW),  
12 – Schiebewiderstände für Erregung und Hochfrequenzgenerator,  
13 – Sicherungen für Wechselstrom (30 Amp.),  
14 – Schalter für Wechselstrom,  
15 – Amperemeter für Wechselstrom (50 Amp.),  
16 - Taster ,  
17 – Primärdrossel,  
18 – Transformator (220/8000 Volt),  
19 – Löschfunkenstrecke (8-teilig),  
20 – Erregerkapazität (ca. 24 000 cm),  
21 – Erregerselbstinduktion,  
22 – Antennenamperemeter (20 Amp.),  
23 – Antennenvariometer,  
24 – Antennenverkürzungskapazität,  
25 – Empfangsapparat,  
26 – Primäre Transformatorspule des Empfängers,  
27 – Telefon.   
 

Nach den Auffassungen der damaligen Zeit war die Nutzung der auf den 
Kriegsschiffen sonst üblichen Signaleinrichtungen in den Hintergrund getreten. 
Das dem nicht so ist, wurde bald festgestellt. Mit dem massenhaftem Einsatz der 
Funkentelegraphie begann sich auch sofort ein „Kampf im Äther“ zu entfalten. 
Im militärischem Bereich entwickelt sich auf eine neue Einsatztechnik sofort 
auch ein System von Gegenmaßnahmen. Bis zum heutigem Tag sind deshalb die 
manuellen Signalmittel ein unverzichtbarer Bestandteil der Kommunikation 
zwischen den Schiffen, da sie von elektronischen Gegenmaßnahmen nicht 
beeinflusst werden können. Die Schiffssignaleinrichtungen bestanden vor allem 
in den feststehenden und den laufenden Signalleinen, den stationären und 
mobilen Morsescheinwerfern, einer mechanischen Winksignaleinrichtung 
(Semaphor) und den Winkflaggen. An den festen Signalleinen waren Bälle, 
Kegel und Rhomben angebracht, die u.a. den Zweck hatten, die zu fahrende 
Geschwindigkeit anzuzeigen, Ruderlagebefehle zu befolgen und natürlich den 
Ankerball zu setzen, wenn das Schiff den Anker fallen ließ. Diese 
Signaleinrichtung wurde besonders beim Fahren im Verband benötigt, um den 
Anweisungen des Führerschiffes Folge leisten zu können und dem Führer die 
Umsetzung dieser Befehle zu quittieren. Mittels der verschiedensten 
Signalflaggen, die in einem internationalen Flaggenalphabet an Bord gefahren 
wurden, fand der Informationsaustausch zwischen Schiffen unterschiedlicher 
Nationen und den eigenen oder verbündeten Kriegsschiffen statt. Diese 
Kommunikation wurde nach einem festen Reglement, welches in einem 
international gültigen Signalbuch und einer geheimen militärischen 
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Signalkladde seinen Niederschlag fand, mit den laufenden Signalleinen 
aufgeheist, halb gesetzt oder niedergeholt. Der Einsatz von Morselampen, des 
Semaphor und der Winkflaggen war für die Übermittlung von Anweisungen und 
Berichterstattungen zwischen den Schiffen auf der Grundlage eines einheitlichen 
Morse- und Winkalphabetes vorgesehen.   
 

Ausrüstung und Besatzung 
 
Während unsere „Dresden“ in der geschilderten Art und Weise bewaffnet, 
gepanzert und eingerichtet wurde, waren nun alle Inneneinrichtungen, Lasten 
und Vorratsräume (Hellegatts) zur Aufnahme des vielfältigen Inventars bereit. 
Auch die Oberdeckseinrichtungen mit den Davits für die Beiboote, den Spinden 
zur Aufnahme der Hängematten, die gleichzeitig als individuelles 
Rettungsmittel fungierten, den kompletten Ankereinrichtungen und vielem 
mehr, erwarteten nun ihre Auffüllung mit den vorgesehenen Gegenständen. Als 
Rettungs- und Verkehrsmittel wurden insgesamt 8 in der kaiserlichen Marine 
genormte Beiboote der Klasse II an Bord genommen und wie folgt verstaut:   
Steuerbord von vorn nach hinten – Dampfboot – Jolle – Kutter – Motorboot. 
Backbord von vorn nach hinten – Pinasse – Jolle – Kutter – Gig 
Das Dampfboot und die Pinasse wurden auf Grund ihres Gewichtes meist in den 
Barrings (Eisenträger über dem Verkehrsgang des Oberdecks) gefahren. Die 
Kutter befanden sich in der Regel in Außenbordsstellung. Sie dienten als 
Rettungskutter, u. a. beim „Mann über Bord“ – Manöver. Bei schwerer See, im 
Hafen oder bei „Klar Schiff“ wurden sie eingeschwungen und an Oberdeck 
verzurrt. Motorboot und Gig waren vor allem für den Transport der Offiziere 
und Deckoffiziere vorgesehen. Im Hafen, auf Reede, vor Anker oder an der Boje 
befanden sich die festgelegten Verkehrsboote an den seitlichen Auslegern des 
Schiffes in Bereitschaft.  
 
Eine Unmenge von Werkzeugen aller Gewerke, wie z. B. für die Segelmacher, 
Schuster, Bäcker, Köche, die Botteliers und vieler anderer mehr, waren an Bord 
zu nehmen. Ganz zu schweigen von den Werkstätten des Maschinenabschnittes, 
der Schmiede, den Pumpenmeistern und Elektrikern. Ihr gesamtes Gewicht war 
jedenfalls enorm. Über die Umfänge der persönlichen Habseligkeiten der 
Besatzungsmitglieder wurde bereits berichtet. Im Falle des Kleinen Kreuzer 
„Dresden“ waren es für die 362 Mann immerhin über 18 Tonnen an Gepäck. 
Dazu kamen noch ca. 14,5 Tonnen Proviant, hierbei mit Verpackungsgewicht 
berechnet, die den Tiefgang des Schiffes weiter belasteten.  
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Foto: Dampfboot und Pinasse der S.M.S. „Dresden“ am Ausleger beim Liegen an der Boje des Kieler Hafens  
(Quelle: Archiv Autor) 

 
Nachdem alle diese Arbeiten abgeschlossen waren, konnten die Erprobungen 
dieses neuen Schiffes beginnen. Es war die entscheidende Phase des Nachweises 
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ihrer Qualitäten. Voraussetzung für das „In-See-gehen“ des nun bereiten 
Kriegsschiffes bildete die Indienststellung und die Bemannung mit einem 
Erprobungskommando. Die eigentliche Stammbesatzung S.M.S. „Dresden“ 
stieg erst am 07. September 1909 auf. Sie kam mehrheitlich von dem außer 
Dienst gestellten Kleinen Kreuzer „Hamburg“ an Bord. Bis dahin lag die 
Verantwortung bei den Werft- und Erprobungskapitänen und ihren Besatzungen. 
.  
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